
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS Vwgh 1987/1/29 86/09/0160
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 29.01.1987

Index

40/01 Verwaltungsverfahren

83 Naturschutz Umweltschutz

Norm

SAG §7 Abs4;

VStG §64 Abs3;

Rechtssatz

§ 64 Abs 3 VStG betri6t nur Barauslagen, die im Zuge des Verwaltungsstrafverfahrens erwachsen, nicht aber die

Vorschreibung eines Ersatzes von Kosten für eine mit dem Verwaltungsstrafverfahren selbst nicht im Zusammenhang

stehende Ersatzvorschreibung aus dem Grunde de § 7 Abs 4 Sonderabfallgesetz.
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